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Amtsblatt 

für den Salzlandkreis 

- Amtliches Verkündungsblatt - 

  

 
 

13. Jahrgang Bernburg (Saale), 10. April 2019 Nummer 12 

 

I N H A L T  
 

A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 
 

 Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung 16.04.2019 
 

 Sitzung des Betriebsausschusses Jobcenter Salzlandkreis am 17.04.2019 
 

 Richtlinie über die Erhebung von Gebühren für die Bestellung eines ge-
setzlichen Vertreters gemäß Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB 

 

 Beteiligungsbericht über die Betätigung des Salzlandkreises in wirtschaft-
lichen Unternehmen für das Wirtschaftsjahr 2017 

 

 Bekanntmachungen der Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Beteili-
gungen des Salzlandkreises für das Wirtschaftsjahr 2017 
 

1. 
Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH;  
Bernburg (Saale) 

2. 
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck  
(gemeinnützige) GmbH; Schönebeck (Elbe) 

3. 
Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg 
mbH; Bernburg (Saale) 

4. Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH; Bernburg (Saale) 

5. Personennahverkehr Salzland GmbH; Bernburg (Saale) 

6. 
Magdeburger Regionalverkehrsbund GmbH - marego;  
Magdeburg 

7. 
Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsge-
sellschaft mbH Schönebeck; Schönebeck (Elbe) 

8. 
GESAS – Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung 
Salzland mbH; Schönebeck (Elbe) 
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9. 
IGZ INNO-LIFE – Innovations- und Gründerzentrum  
Schönebeck GmbH; Schönebeck (Elbe) 

10. indigo innovationspark bernburg gmbh i. L.; Bernburg (Saale) 

11. 

 
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 
Aschersleben; Aschersleben 
 

12. 
ASL – Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH 
Aschersleben; Aschersleben 

 
 

Die Jahresabschlüsse sind als Anhang beigefügt. 
 
 

B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften 
 
Stadt Bernburg (Saale) 
 

 Öffentliche Bekanntmachung über die Auslegung des Wählerverzeichnis-
ses und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen 
Parlament am 26. Mai 2019 

 

 Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen 
(Kreistagswahl, Gemeinderatswahl und Ortschaftsratswahlen)  
am 26. Mai 2019 

 

 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 
 
Stadt Hecklingen 
 
Bekanntmachung über die Wasserqualität des gelieferten Trinkwassers im 
Jahre 2018 aus dem Wasserwerk Colbitz für die Städte und Gemeinden, die 
durch den Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ versorgt 
werden 
 
Die Bekanntmachung ist als Anlage beigefügt 
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C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen 
 

 

 
 

D. Sonstige Mitteilungen 
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11.3 SG Kreistagsbüro, 1. Obergeschoss, Zimmer 209,  
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale) 
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A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 

 Sitzung des Unterausschusses Ju-
gendhilfeplanung 16.04.2019 

 
Datum: Dienstag, 16.04.2019, 17:00 Uhr 
 
Ort: Salzlandkreis, Bernburg Haus 1,  

 Raum 413 (3. Obergeschoss),  
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg 
(Saale)  

 
Tagesordnung: 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung 

der ordnungsgemäßen Ladung, der 
Beschlussfähigkeit und der Tages-
ordnung des öffentlichen Teils   

 
2 Abstimmung über die Niederschrift 

des öffentlichen Teils der Sitzung 
am 25.02.2019   

 
3 Sachstand 2018 des Projektes 

"Familienintegrationscoach" im 
Salzlandkreis  
Mitteilungsvorlage M/0355/2019 

 
4 Sozialdatensammlung des Salz-

landkreises für das Jahr 2017  
Mitteilungsvorlage M/0356/2019 

 
5 Aktueller Stand zum Kinderförde-

rungsgesetz  
Mitteilungsvorlage M/0357/2019 

 
6 Information zur Landesförderpla-

nung - Landesweite Jugendhilfe-
planung der Themenbereiche Fa-
milie, Familienarbeit sowie Famili-
enbildung  
Mitteilungsvorlage M/0360/2019 

 
7 Informationen aus der Verwaltung   
 
8 Anfragen und Anregungen   
 
9 Schließung des öffentlichen Teils 

der Sitzung   
 
 
 

 
Nicht öffentlicher Teil 
 
10 Feststellung der Tagesordnung des 

nichtöffentlichen Teils   
 
11 Abstimmung über die Niederschrift 

des nichtöffentlichen Teils der Sit-
zung am 25.02.2019   

 
12 Informationen aus der Verwaltung   
 
13 Anfragen und Anregungen   
 
14 Schließung des nichtöffentlichen 

Teils der Sitzung   
 
 
gez. Katrin Schütze-Dittrich 
Ausschussvorsitzende 
 
 
 

 Sitzung des Betriebsausschusses 
Jobcenter Salzlandkreis am 
17.04.2019 

 
Datum: Mittwoch, 17.04.2019, 17:00 Uhr 
 
Ort: Salzlandkreis, Bernburg Haus 1,  

Sitzungssaal (3. Obergeschoss),  
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg 
(Saale)  

 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung 

der ordnungsgemäßen Ladung, der 
Beschlussfähigkeit und der Tages-
ordnung des öffentlichen Teils   

 
2 Einwohnerfragestunde   
 
3 Abstimmung über die Niederschrift 

des öffentlichen Teils der Sitzung 
am 06.02.2019   

 
4 Bericht des Betriebsleiters des 

Jobcenters Salzlandkreis zu wichti-
gen Angelegenheiten des Eigenbe-
triebes   
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5 Abberufung und Berufung von Mit-

gliedern des örtlichen Beirates 
nach § 18 d SGB II des Jobcenters 
Salzlandkreis  
Beschlussvorlage B/0891/2019 

 
6 Jahresbericht 2018 des Jobcenters 

Salzlandkreis  
Mitteilungsvorlage M/0354/2019 

 
7 Anfragen und Anregungen   
 
8 Schließung des öffentlichen Teils 

der Sitzung   
 
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
9 Feststellung der Tagesordnung des 

nichtöffentlichen Teils   
 
10 Abstimmung über die Niederschrift 

des nichtöffentlichen Teils der Sit-
zung am 06.02.2019   

 
11 Bericht des Betriebsleiters des 

Jobcenters Salzlandkreis zu wichti-
gen Angelegenheiten des Eigenbe-
triebes   

 
12 Vergabe-Nr.: 0152/2018 - Jobcen-

ter Salzlandkreis - Eigenbetrieb des 
Landkreises, Maßnahme „Perspek-
tivenwechsel“, Standort Staßfurt 
Beschlussvorlage B/0885/2019 

 
13 Vergabe-Nr.: 0159/2018 - Jobcen-

ter Salzlandkreis - Eigenbetrieb des 
Landkreises - Maßnahme „Sprung-
brett“, Standort Staßfurt  
Beschlussvorlage B/0886/2019 

 
14 Vergabe-Nr.: 0160/2018 - Jobcen-

ter Salzlandkreis - Eigenbetrieb des 
Landkreises, Maßnahme „Neue 
Wege“, Los 1 - Standort Bernburg 
(Saale)  
Beschlussvorlage B/0887/2019 

 
15 Vergabe-Nr.: 0160/2018 - Jobcen-

ter Salzlandkreis - Eigenbetrieb des 
Landkreises - Maßnahme „Neue 
Wege“, Los 2, Standort Schö-
nebeck (Elbe)  
Beschlussvorlage B/0888/2019 

 

 
16 Verbesserung der Teilhabe am Ar-

beitsleben für langzeitarbeitslose 
Leistungsberechtigte mit psychi-
schen Beeinträchtigungen  
Beschlussvorlage B/0890/2019 

 
17 Anfragen und Anregungen   
 
18 Schließung des nichtöffentlichen 

Teils der Sitzung   
 
 
gez. Markus Bauer 
Ausschussvorsitzender 
 
 
 

 Richtlinie über die Erhebung von 
Gebühren für die Bestellung eines 
gesetzlichen Vertreters gemäß Art. 
233 § 2 Abs. 3 EGBGB 

 
Die Richtlinie über die Erhebung von Ge-
bühren für die Bestellung eines gesetzli-
chen Vertreters gemäß Art. 233 § 2 Abs. 3 
EGBGB (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 
47/2010 vom 21. Dezember 2010) wird 
aufgehoben.  
 
Die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
für die Bestellung eines gesetzlichen Ver-
treters erfolgt ab sofort nur noch auf der 
Grundlage von § 1 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 
bis 3, § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 10 und § 14 
Verwaltungskostengesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) in Ver-
bindung mit der Allgemeinen Gebühren-
ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (All-
GO LSA) und den entsprechenden Tarif-
stellen des Kostentarifs (Anlage zu § 1 
Abs. 1 AllGO LSA) in der jeweils gelten-
den Fassung. 
 
 
Bernburg (Saale), den 05.04.2019 
 
 
gez. Markus Bauer 
Landrat 
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 Beteiligungsbericht über die Betäti-
gung des Salzlandkreises in wirt-
schaftlichen Unternehmen für das 
Wirtschaftsjahr 2017 

 
Auf der Grundlage des § 130 Abs. 2 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hat der 
Kreistag in seiner Sitzung am 6. März 
2019 den Beteiligungsbericht über die Be-
tätigung des Salzlandkreises in wirtschaft-
lichen Unternehmen des öffentlichen und 
des privaten Rechts für das Wirtschafts-
jahr 2017 zur Kenntnis genommen.  
 
Gemäß § 130 Abs. 3 KVG LSA wird da-
rauf hingewiesen, dass der Beteiligungs-
bericht beginnend mit dem Tag der Be-
kanntmachung für die Dauer von zwei 
Wochen  
 

Montag bis Freitag 
von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; 

 
Dienstag auch  

von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 

und 
 

Donnerstag auch  
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

 
beim Salzlandkreis, Karlsplatz 37, 06406 
Bernburg (Saale), in Zimmer 406 zur Ein-
sichtnahme öffentlich ausgelegt wird. 
 
Weiterhin kann er über die Homepage – 
Bürgerinfo – Sitzungsdienst – Recherche 
zur Sitzung des Kreistages vom 6. März 
2019 unter o.g. Stichwort der Anlage zur 
Sitzungsvorlage eingesehen werden. 
 
 
Bernburg (Saale), den 02.04.2019 
 
 
gez. Markus Bauer 
Landrat            (Siegel)
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bekanntmachungen der Jahresab-
schlüsse der wirtschaftlichen Betei-
ligungen des Salzlandkreises für 
das Wirtschaftsjahr 2017 

 

1. 
Bernburger Theater- und Veranstal-
tungs-gGmbH; Bernburg (Saale) 

2. 
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie 
Schönebeck (gemeinnützige) GmbH; 
Schönebeck (Elbe) 

3. 
Gesellschaft zur Förderung der Wirt-
schaft im Kreis Bernburg mbH;  
Bernburg (Saale) 

4. 
Kreisverkehrsgesellschaft Salzland 
mbH; Bernburg (Saale) 

5. 
Personennahverkehr Salzland GmbH; 
Bernburg (Saale) 

6. 
Magdeburger Regionalverkehrsbund 
GmbH - marego; Magdeburg 

7. 

Beschäftigungsförderungs-, Qualifizie-
rungs- und Innovationsgesellschaft 
mbH Schönebeck;  
Schönebeck (Elbe) 

8. 
GESAS – Gesellschaft für Struktur- 
und Arbeitsmarktförderung Salzland 
mbH; Schönebeck (Elbe) 

9. 
IGZ INNO-LIFE – Innovations- und 
Gründerzentrum Schönebeck GmbH; 
Schönebeck (Elbe) 

10. 
indigo innovationspark bernburg gmbh 
i. L.; Bernburg (Saale) 

11. 

 
Ökologische Sanierungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft mbH Aschers-
leben; Aschersleben 
 

12. 
ASL – Abbruch-, Sanierungs- und 
Landschaftsbau GmbH Aschersleben; 
Aschersleben 

 
 
Die Jahresabschlüsse sind als Anhang 
beigefügt. 
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B. Amtliche Bekanntmachungen der 

Städte, Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften 

 
Stadt Bernburg (Saale) 
 

 Öffentliche Bekanntmachung über 
die Auslegung des Wählerverzeich-
nisses und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Wahl zum Europäi-
schen Parlament am 26. Mai 2019 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum 

Europäischen Parlament für die 
Wahlbezirke der Stadt Bernburg (Saa-
le) wird in der Zeit 

 
vom 6. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 

 
während der Dienststunden montags 
bis freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 
Uhr, dienstags 14:00 Uhr bis 18:00 
Uhr und donnerstags 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr im Einwohnermeldeamt der 
Stadt Bernburg (Saale), Schlossgar-
tenstraße 16 in 06406 Bernburg (Saa-
le), Gebäude II, Raum 013 für Wahl-
berechtigte zur Einsichtnahme bereit 
gehalten. Der Ort der Einsichtnahme 
ist barrierefrei erreichbar. 

 
Der Wahlberechtigte kann die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der zu seiner 
Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen überprüfen will, 
hat er Tatsachen glaubhaft zu ma-
chen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im auto-
matisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 

 
 

 
Wählen kann nur, wer in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrich-

tig oder für unvollständig hält, kann in 
der Zeit vom 6. Mai 2019 bis zum 10. 
Mai 2019, spätestens am 10. Mai 
2019 bis 12:00 Uhr, bei der Stadt 
Bernburg (Saale), Schlossgartenstra-
ße 16 in 06406 Bernburg (Saale), Ge-
bäude II, Raum 013 Einspruch einle-
gen. 

 
Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift ein-
gelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wähler-

verzeichnis eingetragen sind, erhalten 
bis spätestens zum 5. Mai 2019 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung er-
halten hat, aber glaubt, wahlberechtigt 
zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen 
werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an 

der Wahl im Salzlandkreis 
durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlraum dieses Kreises 
oder 
durch Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis einge-

tragener Wahlberechtigter,  
 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis 

eingetragener Wahlberechtigter, 
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a) wenn er nachweist, dass er ohne sein 

Verschulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 Europa-
wahlordnung, bei Unionsbürgern nach 
§ 17 a Abs. 2 Europawahlordnung (bis 
5. Mai 2019) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach     
§ 21 Abs. 1 Europawahlordnung (bis 
zum 10. Mai 2019) versäumt hat, 

 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an 

der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfristen bei Deutschen nach § 17 
Abs. 1 EuWO, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 EuWO oder der 
Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 Eu-
WO entstanden ist, 

 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchs-

verfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten bis zum 24. Mai 2019, 
18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde 
mündlich, schriftlich oder elektronisch 
beantragt werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Er-
krankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter 
glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 
12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein er-
teilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragene Wahlberechtigte können aus 
den unter Nr. 5.2 Buchstaben a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage 15:00 Uhr 
stellen. 

 
 
 

 
Wer den Antrag für einen anderen 
stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahl-
berechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahl-

berechtigte: 
 

- einen amtlichen Stimmzettel, 
 
- einen amtlichen blauen Stimmzet-

telumschlag, 
 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zurückzusen-
den ist, versehenen roten Wahl-
briefumschlag und 

 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen für einen anderen 
ist nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterla-
gen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuwei-
sen. 

 
Bei der Briefwahl muss der Wähler 
den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, 
dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. 

 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland ohne beson-
dere Versendungsform ausschließlich 
von der Deutschen Post AG unent-
geltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

 
Bernburg (Saale), 3. April 2019 
 
gez. Schütze 
Oberbürgermeister 
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Die Bekanntmachung ist auch auf der 
Homepage der Stadt Bernburg (Saale) un-
ter www.bernburg.de einsehbar. 
 
 
 

 Bekanntmachung über die Möglich-
keit der Einsichtnahme in das Wäh-
lerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunal-
wahlen (Kreistagswahl, Gemeinde-
ratswahl und Ortschaftsratswahlen)  
am 26. Mai 2019 

 
1. Zeit und Ort der Einsichtnahme 
 

Das Wählerverzeichnis zu den Kom-
munalwahlen für die Wahlbezirke der 
Stadt Bernburg (Saale) wird 

 
vom 6. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 

 
während der Dienststunden montags 
bis freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 
Uhr, dienstags 14:00 Uhr bis 18:00 
Uhr und donnerstags 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr im Einwohnermeldeamt der 
Stadt Bernburg (Saale), Schlossgar-
tenstraße 16 in 06406 Bernburg (Saa-
le), Rathaus II, Raum 013 zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten. Der Ort 
der Einsichtnahme ist barrierefrei er-
reichbar. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu sei-
ner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Zur 
Überprüfung der Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen haben Wahlberechtigte nur 
dann ein Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis, wenn sie Tatsa-
chen glaubhaft machen, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Ein Recht zur Überprü-
fung besteht nicht in Fällen, in denen 
im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmel-
degesetzes eingetragen ist. 

 
 
 
 

 
Das Wählerverzeichnis wird im auto-
matisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 

 
2. Berichtigung des Wählerverzeichnis-

ses 
 

Wer das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder für unvollständig hält, kann 
während der Frist der Einsichtnahme, 
spätestens bis zum 10. Mai 2014, 12 
Uhr bei der Stadt Bernburg (Saale), 
Schlossgartenstraße 16 in 06406 
Bernburg (Saale), Rathaus II, Raum 
013 schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eine Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses beantra-
gen. Wer einen Antrag auf Berichti-
gung des Wählerverzeichnisses stellt, 
hat die erforderlichen Beweismittel 
beizubringen, sofern die behaupteten 
Tatsachen nicht offenkundig sind       
(§ 19 KWO). Für das Berichtigungs-
verfahren gelten die Bestimmungen 
des Kommunalwahlgesetzes sowie 
der Kommunalwahlordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt. 

 
3. Wahlbenachrichtigung 

 
Wahlberechtigte, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhalten 
bis spätestens zum 5. Mai 2019 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung er-
halten hat, aber glaubt, wahlberechtigt 
zu sein, muss zur Sicherung seines 
Wahlrechts das Wählerverzeichnis 
einsehen und gegebenenfalls wäh-
rend der Frist zur Einsichtnahme ei-
nen Antrag auf Berichtigung des Wäh-
lerverzeichnisses stellen. 

 
Wählen kann nur der Wahlberechtigte, 
der in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat. 
Wer im Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist, kann nur in dem Wahlbezirk 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. 
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4. Wahlschein und Briefwahl 
 

Wer einen Wahlschein der Stadt 
Bernburg (Saale) hat, kann an den 
Kommunalwahlen in Bernburg (Saale) 
durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlbezirk seines Wahlbereiches  
oder 
durch Briefwahl teilnehmen. 

 
4.1 Wahlberechtigte, die in das Wähler-

verzeichnis eingetragen sind, erhalten 
auf Antrag einen Wahlschein. 

 
4.2 Wahlberechtigte, die nicht in das 

Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten auf Antrag einen Wahlschein, 

 
1. wenn sie nachweisen, dass sie 

ohne Verschulden die Antragsfrist 
für die Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses versäumt hat; das 
gilt hinsichtlich der Kreiswahl 
auch, wenn sie den Antrag nach   
§ 15 Abs. 4 KWO entschuldbar 
erst nach Ablauf der Antragsfrist 
vorlegen, 

 
2. wenn das Recht auf Teilnahme 

an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist entstanden ist. 

 
Für die Kommunalwahlen erhält der 
Antragsteller nur einen Wahlschein für 
alle Wahlen. Ist der Wahlberechtigte 
nicht für jede Wahl wahlberechtigt, so 
geht dies aus dem Wahlschein hervor. 

 
4.3 Wahlscheine (Briefwahlunterlagen) 

können bis zum 24. Mai 2019, 18:00 
Uhr, bei der Stadt Bernburg (Saale), 
Schlossgartenstraße 16 in 06406 
Bernburg (Saale) mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. Der 
Schriftform wird auch durch Tele-
gramm, Fernschreiben, E-Mail oder 
sonstige dokumentierbare elektroni-
sche Übermittlung Genüge getan.    
Telefonische Antragstellung ist nicht 
zulässig. Ein behinderter Wahlberech-
tigter kann sich bei der Antragstellung 
der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Antragsteller müssen Familien-
name, Vorname, Geburtsdatum und 
eine Wohnanschrift (Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl, Ort) angeben.  

 
In den Fällen des § 22 Abs. 2 KWO 
(siehe Ziff. 4.2), kann der Antrag noch 
bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt 
werden. Gleiches gilt, wenn Wahlbe-
rechtigte schriftlich erklären, wegen 
einer plötzlichen Erkrankung das 
Wahllokal nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufsu-
chen zu können. 

 
Wer einen Wahlschein hat, kann 
durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlbezirk des Wahlbereiches 
oder durch Briefwahl wählen. 

 
4.4  Wer den Antrag für eine andere Per-

son stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. 

 
An einen anderen als den Wahlbe-
rechtigten persönlich dürfen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen nur 
ausgehändigt werden, wenn die be-
vollmächtigte Person vom Wahlbe-
rechtigten bereits auf dem Wahl-
scheinantrag benannt wurde oder die 
Berechtigung zum Empfang, etwa im 
Falle des § 24 Abs. 5 Satz 3 KWO, 
durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird. 

 
Verlorene oder nicht rechtzeitig zuge-
gangene Wahlscheine werden nicht 
ersetzt. 

 
5. Briefwahlunterlagen 
 

Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag 
nicht, dass Wahlberechtigte vor einem 
Wahlvorstand wählen wollen, so er-
halten sie mit dem Wahlschein zu-
gleich: 

 
a) einen Stimmzettel für jede Wahl für 

die sie wahlberechtigt sind, 
 
b) einen Stimmzettelumschlag für alle 

Wahlen (rot), 
 

c) einen Wahlbriefumschlag für alle 
Wahlen (hellblau). 
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Wahlberechtigte können diese Wahl-
unterlagen nachträglich bis spätestens 
am Wahltage 15:00 Uhr anfordern. Da 
die Kommunalwahlen als verbundene 
Wahlen durchgeführt werden, erhalten 
Wahlberechtigte für jede Wahl für die 
sie wahlberechtigt sind, einen Stimm-
zettel, für alle Wahlen aber nur einen 
Stimmzettelumschlag, einen Wahl-
briefumschlag und einen Wahlschein. 

 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den 
verschlossenen Wahlbrief mit den 
Stimmzetteln und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an den Wahlleiter in der 
Stadt Bernburg (Saale) versenden, 
dass der Wahlbrief spätestens am 
Wahltag bis 18:00 Uhr, eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch in der Dienststelle 
des Wahlleiters in 06406 Bernburg 
(Saale), Schlossgartenstraße 16 ab-
gegeben werden. Nähere Hinweise 
sind dem Merkblatt zur Briefwahl zu 
entnehmen. 

 
 
Bernburg (Saale), 3. April 2019 
 
 
gez. Schütze 
Oberbürgermeister 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der 
Homepage der Stadt Bernburg (Saale) un-
ter www.bernburg.de einsehbar. 
 
 
 

 Haushaltssatzung und Bekanntma-
chung der Haushaltssatzung 2019 

 
 
1. Haushaltssatzung der Stadt Bernburg 

(Saale) für das Haushaltsjahr 2019 
 
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Juni 2018 (GVBl. 
LSA S. 166) hat die Stadt Bernburg (Saa-
le) folgende vom Stadtrat in der Sitzung 
am 13. Dezember 2018 i. V. m. dem Bei-
trittsbeschluss vom 28. Februar 2019 be-
schlossene Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2019, der die für die Erfüllung der Aufga-
ben der Stadt Bernburg (Saale) voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Aus-
zahlungen enthält, wird 
 
 
1. im Ergebnisplan mit dem 
 

a) Gesamtbetrag der Erträge 
auf 
 

68.203.300 € 
 

b) Gesamtbetrag der  
Aufwendungen auf   
  

69.714.700 € 
 

 
 
2. im Finanzplan mit dem 
 

a) Gesamtbetrag der  
Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungs-
tätigkeit auf  
 

64.184.800 € 
 

b) Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 
 

65.749.700 € 
 

c) Gesamtbetrag der  
Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf 
 

11.900.500 € 
 

d) Gesamtbetrag der  
Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf 
 

14.826.500 € 
 
 

e) Gesamtbetrag der  
Einzahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf 
 

2.926.000 € 
 
 

f) Gesamtbetrag der  
Auszahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf   
 

1.773.100 € 
 
 

 
festgesetzt. 
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§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kre-
ditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsfördermaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 2.926.000 € festgesetzt.  
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Er-
mächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigung), wird auf 
8.205.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 
wird auf 11.000.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Real-
steuern sind in der Hebesatzsatzung vom 
26. Oktober 2017 festgesetzt. 
 
 
Bernburg (Saale), 8. April 2019 
 
 
gez. Schütze 
Oberbürgermeister  (Siegel) 
 
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssat-

zung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
Die nach § 108 Abs. 2 KVG LSA erforder-
liche Genehmigung ist durch die Kommu-
nalaufsicht am 18. Februar 2019 i. H. v. 
2.926.000 € unter dem Aktenzeichen 
10.15.2.01.00-Hi-116/2019 erteilt und        
i. H. v. 1778.700 € versagt worden.  
 
 
 

 
Hierzu hat der Stadtrat der Stadt Bernburg 
(Saale) in seiner Sitzung am 28. Februar 
2019 einen Beitrittsbeschluss gefasst. 
 
Der Haushaltsplan mit Anlagen liegt nach 
§ 102 Abs. 2 des Kommunalverfassungs-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA 
S. 166) vom 11. April bis 19. April 2019 
werktags zu den Sprechzeiten  
 

(Montag bis Freitag  
von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 

 
Dienstag auch  

von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
 

Donnerstag auch  
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 

 
zur Einsichtnahme im Rathaus IV, 
Schlossgartenstr. 16 a, in der Kämmerei, 
Zimmer 25, öffentlich aus. 
 
 
Bernburg (Saale), 8. April 2019 
 
 
gez. Schütze 
Oberbürgermeister  (Siegel) 
 
 
 
Stadt Hecklingen 
 
Bekanntmachung über die Wasserqua-
lität des gelieferten Trinkwassers im 
Jahre 2018 aus dem Wasserwerk      
Colbitz für die Städte und Gemeinden, 
die durch den Wasser- und Abwasser-
zweckverband „Bode-Wipper“ versorgt 
werden 
 
Die Bekanntmachung ist als Anlage beige-
fügt 
 



Bekanntmachungen der Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Beteiligungen

des Salzlandkreises für das Wirtschaftsjahr 2017

1. Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH; Bernburg (Saale)

2.
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) GmbH;
Schönebeck (Elbe)

3. Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH; Bemburg (Saale)

4. Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH; Bernburg (Saale)

5. Personennahverkehr Salzland GmbH; Bernburg (Saale)

6. Magdeburger Regionalverkehrsbund GmbH - marego; Magdeburg

7.
Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH

Schönebeck; Schönebeck (Elbe)

8.
GESAS - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH;

Schönebeck (Elbe)

9.
IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH; Schönebeck

(Elbe)

10. indigo innovationspark bemburg gmbh i.L; Bernburg (Saale)

11.
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben;

Aschersleben

12. ASL - Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH Aschersleben; Aschersleben
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der Eigengesellschaft des
Salzlandkreises

Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der

derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der Bemburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH hat

am 13. September 2018 den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr

2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 305.139,36 EUR in der von der Henschke und

Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Halle (Saale), am

29. Mai 2018 testierten Fassung festgestellt und folgendes beschlossen:

Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017

mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 918.429,31 EUR und einem Bilanzverlust in

Höhe von 920.323,05 EUR sowie den Lagebericht fest.

Zur Deckung des Fehlbetrages aus der Gewinn- und Verlustrechnung wird eine

Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 920.000,00 EUR beschlossen, die zur

Finanzierung des Jahresfehlbetrages 2017 und in Höhe von 1.570,69 EUR zur teilweisen

Finanzierung des nicht gedeckten Jahresfehlbetrages 2016 zu verwenden ist.

Der nicht durch die Kapitalrücklage gedeckte Bilanzverlust in Höhe von 323,05 EUR ist

auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Der Wirtschaftsprüfer hat den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des

Lageberichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungs¬

vermerk testiert.

3. Der Geschäftsführung wurde mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 10. September 2018

Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 erteilt.

4. Mit dem Beschluss im Umlaufverfahren Nr. 1/13092018 hat die Gesellschafter-

Versammlung dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt.

5. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 11.04.2019 bis

23.04.2019 in der Verwaltung des Salziandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bemburg

(Saale), Zimmer 406, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur

Einsichtnahme ausgelegt.



Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH
Bemburg (Saale) Anlage V

Seite 1

Bestätigungsvermerfc

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gew nn- und

Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführun  und den

Lagebericht der Bemburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH für das

Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die

Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nac  den

deutschen handelsrechtlic en Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen

des Gesellschaftervertrages liegen in der Verant ortung der  esetzlichen Vertreter

der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ¦ ist es, auf der Grundlage der von uns

durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter

Einbeziehung der Buc fü rung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unse e Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäß ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die s ch auf die

Darstellung des durc  den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung und  urch den Lagebericht vermittelten Bildes der

Ver ögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender

Sicherheit er annt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden

die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und

rechtliche Umfeld der Bemburger Theater- und Veranstaltung-s-gGmbH sowie die

Erwartungen ü er mö liche Fe ler berücksic tigt. I  Ra men der Prüfung werden

d e Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inte  en Kontrollsysiems sowie

Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht

überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Prüfung umfasst die

Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und de  wesentlichen

Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wür igung der

Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der

Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sic ere Grundlage für unsere

Beurteilung bildet

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen gefü rt.

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellsc aft



Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH
Bemburg (Saale)

Anlage V
Seite 2

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen

Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und

den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter

Beachtung de  Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen  

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, F nanz- und Ertragslage der

Gesellschaft. Der Lageberic t steht  n Einklang   t dem Ja resabschluss,

vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Bernburger Theater-

.unci Veranstaltungs-gG bH und stellt  ie Chancen und Ris ken der zukünftigen

Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausfü rungen i 

Lagebericht hin. Dort ist in Abschn tt dre  über die Geschäftsrisiken und die

zu ünftige Entwicklung ausgeführt, dass der Fortbestand der Gesellschaft davon

abhängig ist, ob der Gesellschafter weiterhin Zuschüsse gewährt.

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übere nstimmung mit den gesetzlichen

Vorsc riften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei

Abschlussprüfun en (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsver erks außerhalb dieses

Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustim ung. Bei Veröffentlichungen oder

Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden

Form bedarf es zu or unserer erneuten Stellungnahme, sofern  ierbei unser

Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird

verwiesen.

Halle (Saale), den 29.Mai 2018

Henschke und Partner mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

1

§ f
\\)m ;  : :

x

tfiFP SC AFTS- \

Dipl.-Kfm. lochen Henschke

Wirtschaftspr fer

1
.?

xec-a;

ci-y 

Henschke und Partner mbB
Wittschaftspröfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der Eigengesellschaft des
Salzlandkreises

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck (gemeinnützige) GmbH

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG ISA) in der

derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck

(gemeinnützige) GmbH hat in ihrer Sitzung am 05. Juni 2018 den Jahresabschluss der

Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von

199.265,90 EUR und den Lagebericht in der von der Anochin, Roters & Kollegen GmbH &

Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, Zweigniederlassung Magdeburg, am

05. April 2018 testierten Fassung festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in

Höhe von 5.497,79 EUR mit dem Verlustvortrag in Höhe von 51.271,04 EUR aus dem

Vorjahr zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Des Weiteren hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführerin für das

Wirtschaftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

2. Die Wirtschaftsprüferin hat den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des

Lageberichtes abschlie end mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungs¬

vermerk testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 11.04.2019 bis

23.04.2019 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg

(Saale), Zimmer 406, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.
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Wieder abe des Bestäti ungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Er ebnis unserer Prüfun  haben wir am 05.04.2018 dem als Anla en I bis ill

bei efü ten Jahresabschluss der Mitteldeutsche Kammerphilharmon e Schönebeck

( e einnütz ge) GmbH, Schönebeck (Elbe), zum 31.12.2017 und dem als Anla e IV bei e¬

fü ten La ebericht für das Geschäftsjahr 2017 den folgenden unein eschränkten Bestäti¬

gun svermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wieder e eben wird:

Bestäti un svermerk des Abschlussprüfers

An die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck ( emeinnützi e) GmbH:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnun  so¬

wie Anhan  - unter Einbeziehun  der Buchführun  und den La ebericht der Mitteldeutsche

Kammerphilharmonie Schönebeck (geme nnützige) GmbH für das Geschäftsjahr vom

01.01.2017 bis 31.12.2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab¬

schluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den er¬

änzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortun  der ge¬

setzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Auf abe ist es, auf der Grundla e der von uns

durch eführten Prüfun  eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der

Buchführun  und überden Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfun  nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti¬

tut der Wirtschaftsprüfer (1DW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnun smäßi er Ab¬

schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen,

dass Unrichti keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellun  des durch den Jahresab¬

schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi er Buchführun  und durch den La¬

ebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir¬

ken, mit hinreichender Sicherhe t erkannt werden. Bei der Festle un  der Prüfun shand¬

lungen werden die Kenntnisse über die Gesch ftstätigkeit und über das wirtschaftliche und

rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich¬

t  t. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle ungsbezo enen in¬

ternen Kontrollsystems sowie Nachweise für die An aben in Buchführun , Jahresabschluss

und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst

die Beurteilung der an ewandten Bilanzierun s rundsätze und der wesentlichen Einschät¬

zungen der  esetzlichen Vertreter sowie die Würdi ung der Gesamtdarstellung des Jahres¬

abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassun , dass unsere Prüfun  eine h n¬

reichend sichere Grundla e für unsere Beurteilung bildet

Unsere Prüfung hat zu keinen E nwendun en  eführt.

Nach unserer Beurteilun  auf rund der bei der Prüfun  gewonnenen Erkenntnisse ent¬

spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriftenund den er änzenden Besti ¬

mungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grunds tze ord¬

nungsmäß  er Buchführung ein den tatsächlichen Verh ltnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertra slage der Gesellschaft. Der La ebericht steht in Einklang mit

dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein

zutreffendes Bild von der La e der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zu¬

künfti en Entwicklung zutreffend dar.
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Ohne die Beurteilung einzusc ränken, weisen wir auf die Ausführun en im Lagebericht hin.

Dort ist in Abschnitt 3. Chancen- und Risikobericht aus eführt, dass

1. ) zum Ende des Jahres 2018 der Haustar fvertra  ausläuft. Sollte ein Fol evertrag nicht

verhandelt werden können, werden ab 01.01.2019 Gehaltszahlungen nach dem deutlich

höheren Flächentarrf ertra  fäll g. Allein i  Jahr 2019 bedeutet dies eine Steigerun  der

Lohnkosten um TEUR 540. Im derzeit verhandelten Theatervertra  mit dem Land

Sachsen-Anhalt sind derartige Kostenanteile n cht enthalten. Auch der Theatervertrag ab

2019 ist bisher nicht geschlossen, ln der Nachverlän erung des Haustarifvertrages verbun¬

den mit e nem eventuell zu  erin  verhandelten Zuschuss aus dem Theatervertrag liegt da¬

her ein bestandsgefährdendes Risiko für die Gesellschaft.

2. ) sofern sich das bisher vorliegen e Urteil in der  erichtlichen Auseinandersetzun  mit

der Deutschen Rentenversicherung Bund i  Berufun sverfahren bestätigen sollte, weitere

Nachzahlun en über die im Abschluss und Zuwendungsbescheid berücksichti ten hinaus

in Höhe von et a TEUR 65 zu entrichten wären, die d e Gesellschaft aus ei enen Mitteln

nicht finanzieren könnte."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmun  mit den  esetzlichen Vor¬

schriften und den Grunds tzen ordnun smäßi er Berichterstattun  bei Abschlussprü¬

fun en (IDW PS 450).

Die Ver endun  des vorstehend wiederge ebenen Bestätigungsvermerks außerhalb d eses

Prüfun sberichts setzt unsere vorherige Zusti mun  voraus.

Die Veröffentlichun  oder We ter abe des Jahresabschlusses und/oder La eberichts in ei¬

ner von der bestätigten Fassun  abweichenden Form (einschließlich der Übersetzun  in an¬

dere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellun nahme, soweit dabei unser Bestätigungs¬

vermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf

§ 328 HGB hin.

a debur , 05.04.2018

Anochin, Roters & Kollegen

GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfun sgesellschaft

Steu erberatungsgesel Ischaft

1/ < '
! Wirtschaftsprüferin



Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der Eigengesellschaft des

Salzlandkreises

Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH - WFG Bernburg

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der

derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis

Bernburg mbH - WFG Bemburg hat am 17.07.2018 den Jahresabschluss und den

Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe
von 14.764.774,03 EUR in der von der Henschke und Partner mbB Wirtschaftsprüfungs¬

gesellschaft, Halle (Saale), am 06. Mai 2018 testierten Fassung festgestellt und

beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.702.015,40 EUR aus dem

Geschäftsjahr 2017 auf neue Rechnung vorzutragen und den zur Sicherstellung der

Finanzierung der Gesellschaft vom Gesellschafter gemäß § 5 Abs. 3 des

Gesellschaftsvertrages zu zahlenden Nachschuss in Höhe von 780.409,42 EUR in die

Kapitalrücklage der Gesellschaft einzustellen. Zudem wurde die Geschäftsführung durch

den Gesellschafter-beschluss angewiesen, diesen Betrag zur Deckung des

Jahresfehlbetrages aus der Kapitalrücklage zu entnehmen.

Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr

2017 Entlastung erteilt.

2. Der Aufsichtsrat wurde am 08. August 2018 für das Geschäftsjahr 2017 entlastet.

3. Der Wirtschaftsprüfer hat den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des Lage¬

berichtes abschließend mit dem anliegenden eingeschränkten Bestätigungsvermerk

testiert.

4. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 11.04.2019 bis

23.04.2019 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bemburg

(Saale), Zimmer 406, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur

Einsichtnahme ausgelegt.



Gesellschaft zur Förderung  er Wirtschaft im Kreis Bemburg mbH
Bemburg (Saale)

F- Wiedergabe des Bestätiqunasvermerkes und Schlussbemerkuna

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum

31. Dezember 2017 der Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH,

unter dem Datum 06. Mail 2018 den folgenden eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt,

der hier wiedergegeben wird: '

„Bestätigungsvermerk des A schlussprüfers

r haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech¬

nung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der

Gesellschaft zur Förderung der  rtschaft im Kreis Bernburg mbH - WFG Bemburg,

Bernburg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 ge¬

prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht

nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim¬

mungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver¬

treter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch¬

geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung

der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

r haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der

vom Institut der  rtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord¬

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen

und durchzuführen, dass Unrichtig eiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung

des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der-Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage wesentlich auswir en, mit hinreichender S cherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge¬

schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft

sowie die Erwartungen über  ögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung

werden die  rksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems

sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht

überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur¬

teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät¬

zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des

Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü¬

fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatu ngsgesel Ischaft
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Unsere Prüfung hat mit Ausnah e der folgenden Einschränkungen zu keinen Ein¬

wendungen geführt. Die Werthaltigkeit der unter den Vorräten ausgewiesenen zum

Verkauf bestimmten Grundstücke (TEUR 3.351,4) konnte nur aufgrund einer gut¬

achterlichen Bewertung nachgewiesen werden. Ob diese auch als VeräuEerungs-

preis im Falle einer Veräu erung erzielt w rden können, ist nicht hinreichend sicher.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Jahresabschluss insoweit feh¬

lerhaft ist.

Mit dieser Einschrän ung entspricht der Jahresabschluss der Gesellschaft zur Förde¬

rung der Wirtschaft im Kreis Bemburg mbH - WFG Bemburg, Bemburg, nach unserer

Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er enntnisse den gesetzlichen

Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und

vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä iger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er¬

tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab¬

schluss, vermittelt insgesamt ein-zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und

stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Ohne den

Bestätigungsvermerk weiterhin e nzuschränken we sen wir darauf hin, dass die An-

. näh e des Going Concem davon abhängig ist, dass der Gesellschafter nachhaltig

seiner jm Gesellschaftsvertrag geregelten Nachschusspflicht nachkommt, da die Ge¬

sellschaft selber nicht in der Lage ist, auEerhalb der VeräuEerungen von Grundstü¬

cken aus eigener Geschäftstätigkeit Überschüsse zu erwirtschaften. 

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks au erhalb dieses Prüfungsberichts be¬

darf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahres¬

abschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor un¬

serer erneuten Stellungnahme, sofe   hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf un¬

sere Prüfun  hin ewiesen w rd; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Halle (Saale), den 06. Mai 2018

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Jochen Henschke

rtschaftsprüferi

Henschke und Partner mbB
Wirtsch aftsprüfu n gsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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G. Unterzeichnung des Prüfberichtes

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen

Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfun¬

gen (IDW PS 450).

E ne Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prü¬

fungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Be  Veröffentlichungen oder Weiter¬

gabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form be¬

darf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zi¬

tiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Der Prüfungsbericht wird ge  . § 321 V HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPG wie folgt

unterzeichnet.

Halle (Saale), den 06. Mai 2018

Henschke und Partner mbB
\ A fir-br«..f i'r->  Ff ... -

Henschke und Partner mbB
Wi rtschaftsprüf u ngsg esel Ischaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der Eigengesellschaft des
Salzlandkreises

Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG ISA) in der

derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH hat in ihrer

Sitzung am 06. Juni 2018 den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr

2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 11.448.260,39 EUR und den Lagebericht in der

von der WIBERA Wirtschaftsberatung - Aktiengesellschaft - Wirtschaftsprüfungs¬

gesellschaft, Düsseldorf, Zweigniederlassung Leipzig, am 04. Mai 2018 testierten

Fassung festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von

481.703,87 EUR auf neue Rechnung vor utragen.

Des Weiteren hat die Gesellschafterversammlung den Geschäftsführern für das

Wirtschaftsjahr 2017 die Entlastung erteilt.
Dem Aufsichtsrat wurde am 08. Juni 2018 Entlastung durch die Gesellschafter¬

versammlung erteilt.

2. Die Wirtschaftsprüfer haben den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des

Lageberichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungs¬

vermerk testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 11.04.2019 bis

23.04.2019 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg

(Saale), Zimmer 406, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur

Einsichtnahme ausgelegt.

Bernburg (Saale), den .03.2019

Bauer

Landrat Siegel
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BESTÄ GÜNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

A  die Kreisverkehrsgesellsdiaft SaMand mbH, Bemburg (Saale)

Prüfu gsurteile

Wir haben de  Jahresabschluss der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH, Bemburg (Saale),

- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017 u d der Gewinn- und Verhistrechnung für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zu  31. Dezember 2017 sowie dem Anhang, einschließlich der

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den

Lagebericht der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH für das Geschäftsjahr  om 1. Januar bis

zu  31. Dezember 2017 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfun   ewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen han¬

delsrechtlichen Vorsch iften und  ermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-

nt  smäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver¬

mögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 sowie ihrer Ertragslage für

das Geschäftsjahr  om 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 und

® vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell¬

schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklan  mit dem Jahresab¬

schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts  eführt hat.

Grundlage für die Prüf  gsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim ung mit

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen

Grundsätze ordnun smäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortun  nach diesen

Vorschriften und Grundsätzen ist i  Abschnitt 'Verant ortung des Abschlussprüfers für die Prü¬

fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungs er erks  eltergehend be¬

schrieben. Wir sind  on dem Unterneh en unabhängig in Übereinsti mung mit den deutschen

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be¬

rufspflichten in Übereinstim ung  it diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und  eeignet sind, um als Grundlage für

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

0.0847460.001
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Verantwortung des gesetzlichen Vertreters  nd des Aufsichtsrats f r den Ja resabschluss u d den

Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Ja resabschlusses, der den

deutsc en  andelsrec tlichen Vorsc riften in allen wesentlichen Belan en entspricht, und dafür,

dass der Ja resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh¬

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er¬

tragsla e der Gesellschaft  ermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verant ortlich für die in¬

ternen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs äßiger

Buchführung als notwendi  besti mt hat, u  die Aufstellun  eines Jahresabschlusses zu ermögli¬

chen, der frei von wesentlichen - beabsichti ten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen

ist.

Bei der Aufstellun  des Jahresabschlusses ist der  esetzhche Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Untemehmenstäti keit zu beurteilen. Des Weiteren

habt er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusa menhang mit der Fortführung der Untemeh¬

menstäti keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf  er

Grundla e des Rechnungsle ungsgrundsatzes der Fortführun  der Untemeh enstätigkeit zu bi¬

lanzieren, sofe   dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche  ertreter  erantwortlich für die Aufstell ng des Lageberichts, der

ins esa t ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt so ie in allen wesentli¬

c en Belangen  it dem Jahresabsc luss in Einklang steht, den deutsc en gesetzlic en Vorschrif¬

ten entspricht und die Chancen und Risiken der zu ünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer¬

ner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme),

die er als not endig erachtet  abt, um die Aufstellung eines La eberichts in Übereinsti mun  mit

den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglic en, und u  ausreichende

geeignete Nachweise für die Aussa en im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist  erant ortlich für die Überwachun  des Rechnungsle un sprozesses der Ge¬

sellschaft zm Aufstellun  des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortu g des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist,  inreichende Sic erheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder u beabsichtigten - falschen Darstellungen ist,

und ob der Lagebericht ins esamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt

sowie in allen wesentlichen Belan en mit dem Jahresabschluss so ie mit den bei der Prüfung ge¬

wonnenen Erkenntnissen in Ein lan  steht, den deutsc en gesetzlichen Vorsc riften entspric t

0.0847460.001
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d die Chancen und Risiken der zu ünftigen Entwicklu g zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-

tigu gsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht

beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstünmtuigrnit § 317HGB xmter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer QDDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfun  durchgeführte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich an esehen, wenn ve  ünftigerweise

er artet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundla e dieses Jahresab¬

schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen  on Adressaten beeinflus¬

sen.

Während der Prüfun  üben  ir pflichtge äßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund¬

haltung. Darüber hinaus

® identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder  unbeabsichtig¬

ter - falscher Darstellungen i  Jahresabschluss und im Lagebericht,  l nen und führen Prü¬

fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das

Risi o, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö¬

her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammen irke  Fälschungen, beab¬

sichtigte Tin  ollständi ke t n, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraffsetzen interner

Kontrollen beinhalten kön e .

® ge innen  ir ein Verstä dnis vo  dem für  ie Prüfu g des Jahresabschlusses relevanten inter¬

en Kon troll syst m und den für die Prüfun  des La e erichts releva ten Vorkehru gen und

Maß ahmen, um Prüfungshandl n en zu planen,  ie unter de  gegebenen Umstände  a ge¬

messen sind, jedoch nicht  it de  Ziel, ei  Prüfun surteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der

Gesellschaft abzugeben.

« beurteilen wir die Angemessenheit der  om gesetzlichen Vertreter angew ndten Rechnungsle¬

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzhchen Vertreter dargestellten ge¬

schätzten Werte und da it zusa menhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerunge  über die Angemessenheit des vom gesetzlichen Vertreter ange¬

wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Untemehmenstäti keit sowie,

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu¬

sa menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeuts me Zweifel an der Fä¬

higke t der Gesellschaft zur Fortführung der Untemehmenstätigkeit auf erfen können. Falls

wir zu de  Schluss kommen, dass eine  esentliche Unsicherheit besteht, sind  ir verpflichtet,

im Bestäti un s ermerk auf die dazugehöri en Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe¬

richt aufmerksam zu machen oder, falls diese  ngaben iman emessen sind, unser jeweiliges

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol erungen auf der Grundlage der

bis zum Datum  nseres Bestäti ungs ermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig¬

nisse oder Ge ebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Untemeh¬

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

0.0847460.001
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8  e rteilen wir die Gesamtdarstell  g, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein¬

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor¬

fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßi er Buchführun  ein den tatsäc lichen Verhältnissen entsprechen¬

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertra slage der Gesellschaft vermittelt.

® beurteilen wir den EinHang des La eberichts mit de  Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre¬

chun  und das von ih  vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

® führen wir Prüfun s andlungen zu den  om  esetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsori¬

entierten An aben im La ebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfun snach¬

weise  ollziehen  ir dabei in be ondere die den zukunftsorientierten Angaben vom  esetzli¬

chen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annah en nach u d beurteilen die sachge¬

rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah en. Ei  ei enständi es

Prüfu gsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie enden  nnah¬

men  eben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künfti e Erei ¬

nisse wesentlich  on den zukunftsorientierten An aben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter andere  den geplanten Um¬

fan  und die Zeitplanun  der Prüfung so ie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich

etwaiger Män el i  internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

0.0847460.001
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der mittelbaren Beteiligungsgesellschaft
des Salzlandkreises

Personennahverkehr Salzland GmbH

(Tochtergesellschaft der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH)

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der

derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Mit dem Beschluss im Umlaufverfahren Nr. 01/2019 hat die Gesellschafterversammlung

der Personennahverkehr Salzland GmbH den Jahresabschluss der Gesellschaft für das

Geschäftsjahr 2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 701.543,96 EUR, den

Lagebericht sowie das ausgeglichene Jahresergebnis in der von der WIBERA

Wirtschaftsberatung - Aktien-gesellschaft - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf,

Zweigniederlassung Leipzig, am 04. Mai 2018 testierten Fassung festgestellt und

beschlossen, dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Der Beschluss der Gesellschafterversammlung zum Verlustausleich ist durch § 4

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 28. Juni 2011 ersetzt.

2. Die Wirtschaftsprüfer haben den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des

Lageberichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungs¬

vermerk testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 11.04.2019 bis

23.04.2019 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg

(Saale), Zimmer 406, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur

Einsichtnahme ausgelegt.

Bernburg (Saale), den ,20.03.2019

Bauer

Landrat
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n. Wieder abe des Bestätigungsveimerte

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 4. Mai 2018 den

folge de  u eingeschränkte  Bestäti ungsvermerk erteilt:

'BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABH  GIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

A  die Personennahverkehr Salzland GmbH, Bemburg (Saale)

Prüf ngsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Personennah erkehr Salzland GmbH, Bemburg (Saale), - be¬

stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge¬

schäftsjahr vom 1. Ja uar bis zum 31. Dezember 2017 so ie dem An an , einschließlich der Dar-

stellung der Bilanzierun s- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den

Lagebericht der Personenna  erkehr Salzland GmbH für das Geschäftsjahr  om 1. Januar bis zum

31. Dezember 2017 geprüft.

Nach unserer Beurteilun  aufgrund der bei der Prüfung  ewonnenen Erkenntnisse

* entspric t der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen han¬

delsrechtlichen Vorschriften und  ermittelt unter Beachtun  der  eutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführun  ei  den tatsäc liche  Verhält issen entsprec endes Bild der Ver¬

mö e s- und Finanzlage der Gesellsc aft zum 31. Dezember 2017 sowie ihrer Ertra sla e für

das Geschäftsja r vom 1. Januar b s zum 31. Dezember 2017 und

® ver ittelt der bei efügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La e der Gesell¬

sc aft. In allen wese tlic en Bela  en steht dieser Lagebericht in Einkla g mit dem Jahresab¬

schluss, entspricht den deutschen gesetzliche  Vorschriften u d stellt die Chancen und Risilcen

der zu ü fti en E twicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1HGB er lären wir, dass u sere Prüfun  zu  einen Einwe dun en ge e 

die Ordnungsmäßi  eit des Jahresabschlusses und des La eberichts  eführt hat.

Gru dlage für die Prüfungs rteile

Wir h be  unsere Prüfu g des Jahresabschlusses und des La eberichts in Überei sti mxmg mit

§ 317 HGB unter Beach ung der vom Insti ut  er Wirtschaftsprüfer  IDW) festgestellten deutschen

Grundsätze ord un smäßiger Abschlussprüfu g d rchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen

Vorschriften und Grundsätze  ist im Abschnitt ' erant ortu g des Abschlussprüfers für die Prü¬

f n  des Ja resabschlusses  nd des La eberichts" u seres Bestät  ungs ermerks we tergehend be¬

schriebe . Wir sind  on dem Unternehmen unabhängi  in Überemstim  ng mit de  deutschen

andelsrec tlic e  und berufsrec tlic en Vorschrifte  und  aben unsere sonsti en deutschen Be¬

rufspflichten in Übereinsümmtm  mit diesen Anforderun en erfüllt. Wir sind der Auffassun , dass

0.0847347.001
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die vo  uns erla gten Prüfungsnadiweise ausreichend und  eeignet sind, um als Grundlage für

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zu  Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vert eters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutsc en handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlic e  Belan en e tspric t, und dafür,

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh¬

run  ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er¬

tra slage der Gesellschaft  er ittelt. Femer ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die in¬

ternen Kontrollen, die er in Übereinsti mung mit den deutschen Grundsätzen ordnun smäßiger

Buchführung als notwendig besti  t hat, um d e Aufstellun  eines Jahresabschlusses zu ermögli¬

chen, der frei von wesentlichen -beabsichtigten oder unbeabsichti ten - falschen Darstellun en

ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der  esetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die

Fä igkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Untemehmenstäti keit zu beurteilen. Des We teren

habt er die Verant ortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführun  der Untemeh¬

menstätigkeit, sofe   einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür  erant ortlich, auf der

Grundlage des Rechnungslegun sgrundsatzes der Fortführun  der Untemeh enstäti keit zu bi¬

lanzieren, sofe   dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben eiten ent egenstehen.

Außerdem ist der  esetzliche Vertreter  erantwortlich für die Aufstellun  des La eberichts, der

insgesa t ein zutreffendes Bild von der La e der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli¬

chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif¬

ten entspricht und die Chancen und Risüten der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer¬

ner ist der gesetzhche Vertreter  erantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme),

die er als notwendi  erachtet habt, um die Aufstellun  eines Lageberichts in Übereinstim un  mit

den anzuwendenden deutschen gesetzhchen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende

geeignete Nachweise für die Aussa en im Lagebericht erbrin en zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan en, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichti ten - falschen Darstellun en ist,

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt

sowie in allen wesentlichen Belan en mit dem Jahresabschluss sowie  it den bei der Prüfung ge¬

wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht

und die Chancen und  isiken der zukünfti en Entwicklun  zutreffend darstellt, sowie einen Bestä¬

ti ungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfun surteile zu  Jahresabschluss und zum Lagebericht

beinhaltet.

0.0847347.001
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sic erheit, aber kei e Gara tie dafür, dass eine in

ÜberemsOmmu g mit § 317 HGB unter Beachtun  der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnun smäßi er Abschlussprüfun  durchgefü rte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellun  stets aufdeckt. Falsche Darstellun en können aus Verstößen

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn  ernünftigerweise

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab¬

schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus¬

sen.

Während der Prüfung üben  ir pflichtge äßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund¬

haltun . Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsic tig¬

ter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und i  Lagebericht, planen und führen Prü¬

fungshandlungen als Reaktion auf diese  isiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die

ausreichend und  eeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das

Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö¬

her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusa menwirken, Fälschungen, beab¬

sichtigte Unvollständi keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner

Kontrollen beinhalten können.

•  ewinnen ¦ ir ein Verständnis von de  für die Prüfun  des Jahresabschlusses rele anten inter¬

nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und

Ma nahmen, um Prüfun shandlun en zu planen, die unter den gegebenen Umständen an e¬

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Syste e der

Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen  ir die Angemessenheit der vom  esetzlichen Vertreter an ewandten Rechnun sle¬

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vo  gesetzlichen Vertreter dargestellten ge¬

schätzten Werte und da it zusam enhängenden An aben.

® ziehen wir Schlussfolgerun en über die Angemessenheit des  om gesetzlichen Vertreter an e¬

wandten Rechnun sle ungs rundsatzes der Fortführun  der Untemehmenstäti keit sowie,

auf der Grundlage der erlan ten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu¬

sa menhang mit Ere gnissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä¬

higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Untemeh enstäti keit aufwerf n kön en. Falls

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir  erpflichtet,

im Bestäti ungsvermerk auf die dazu ehöri en Angaben i  Jahresabschluss und im Lagebe¬

richt aufmerksam zu  achen oder, falls diese Angaben i ange essen sind, unser jeweiliges

Prüfun surteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der

bis zu  Datu  unseres Bestäti ungsver erks erla  te  Prüfu gsnachweise. Zukü fti e Erei ¬

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Untemeh¬

menstätigkeit nicht  ehr fortführen ka n.

• beu teilen wir die Gesamt arstellun , den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein¬

schließlich der A gabe  sowie ob der Jahresa schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor¬

fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

0.0847347.001
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Gru dsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen¬

des Bild der Ver ö ens-, Finanz- und Ertra sla e der Gesellsc aft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklan  des La eberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre¬

chung und das von ihm  ermit elte Bild  on der Lage der Gesellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den vo  gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsori¬

entierten Angaben i  Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfun snach¬

weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben vom gesetzli¬

chen Vertreter zugrunde  elegten bedeutsamen Annah en nach und beurteilen die sachge¬

rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Anna  en. Ein eigenständiges

Prüfun surteil zu den zulcunftsorientierten An aben sowie zu den zugrunde liegenden Annah¬

men  eben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künfti e Ereig¬

nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant ortlichen unter anderem den  eplanten Um¬

fang und d e Zeitpla u   der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun en, einschließlich

etwaiger M  gel im internen Kontrollsystem, die wir w hrend unserer Prüfung feststellen."

0.0847347.001
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F. ScHtissbemerkimg

Den vorsteh.e d.en Beric t über die Prüfung des Jahresabschlusses der Personenna verkehr Salz¬

land GmbH  Bemburg (Saale), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 und

des Lageberichtes für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Überemstnri ung  it den gesetzlichen

Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßi er Erstellung von Prüfun sberichten

(IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestäti un svermerk ist in Abschnitt B. unter "Wiedergabe des Bestätigun s-

ennerks" enthalten.

0.0847347.001
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der mittelbaren Beteiligungsgesellschaft
des Salzlandkreises

marego - Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH

(Tochtergesellschaft der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH)

(Tochtergesellschaft der Personennah erkehr Salzland GmbH, Enkelgesellschaft der

Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH)

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der

derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH hat in

ihrer Sitzung am 27. Juni 2018 den Jahresabschluss der Gesellschaft für das

Geschäftsjahr 2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 750.081,52 EUR in der von der

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Magdeburg, am 19. Juni 2018 testierten

Fassung festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 9.219,20 EUR

auf neue Rechnung vorzutragen.

Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr

2017 Entlastung erteilt.

2. Der Wirtschaftsprüfer hat den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des

Lageberichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungs¬

vermerk testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 11.04.2019 bis

23.04.2019 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bemburg

(Saale), Zimmer 406, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.

Bernburg (Saale), den 20.03.2019

Bauer

Landrat



Deloitte. Deloitte GmbH
Wirtsc±iaftsprüftjngsgesellschaft

3 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht f r das Geschäftsjahr 2017 der Magdeburger

Regionalverkehrsverbund GmbH - marego, Magdeburg,  n der Fassung der Anlage 1 den folgenden

unter dem 19. Jun  2018 Unterzeichneten uneingeschränkten Bestitigungsvermerk erteilt:

An die Magdeburger Regionalver ehrsverbund GmbH - marego, Magdebur 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus B lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An¬

hang - unter Einbez ehung der Buchführung und den Lagebericht der  agdeburger Reg onalver¬

kehrsverbund GmbH - marego, Magdeburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.

Dezember 2017 geprüf . Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht

nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif en und den ergänzenden Best mmungen des Ge¬

sellschaftsvertrags liegen in der Verantwortun  der gesetzlichen Ver reter der Gesellschaft. Unsere

Aufgabe  st es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführ ng und über den Lagebericht abzugeb n.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge¬

nom en. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,

d e sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord¬

nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver ögens-, Rnanz-

und Ertragslage wesentl ch auswir en, m t hinreichender Sicherheit er annt werden. Be  der Festle¬

gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt¬

schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler

berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen

internen Kontra!Isystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und

Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei¬

lung der ange andten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzli¬

chen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung  ine hinreichend sichere Grundlage für

unsere Beurteilung b ldet.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

4



Deloitte Deloitte GmbH
Wirts chaf spnjfungsgeselfsc aft

Unsere Prüfung hat zu keinen E nwendungen gefü rt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der

Jahresabschluss der Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH - marego, Magdeburg, den ge¬

setzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermit¬

telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaf . Der

Lagebericht steht in Einklang mit dem  ahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften,

vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaf  und stellt die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 



Deloitte. Deioitte  mbH

Wirtschaftspröfungsgesellschaft

7 Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht Ober unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das

Geschäftsjahr 2017 der Magdeburger Regionafverkehrsverbund GmbH - marego, Magdeburg, erstat¬

ten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ord¬

nungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard des Instituts der

Wirtschaf sprüfer - IDW PS 450).

Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten B stätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt 3

„Wiedergabe des Bestätigungsvermerks .

Magdeburg, den 19. Juni 2018

Deloitt  GmbH

Wirtschaf sprüfungsgesellschaft

Für Veröffentl chungen oder die Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts unter Hinwe s auf
unsere Prüfung sowie für den Fall der Weitergabe unseres Prüfungsberichts und/oder des Bestätjgungsvermerks
bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme; wir weisen hierzu ausdrüc lic  auf Nr. 6 der als Anlage beigefüg¬

ten IDW-AAB hin.
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der Beteiligungsgesellschaft des
Salzlandkreises

BQI mbH - Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft
mbH Schönebeck

Gemäß § 133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG ISA) in der

derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der BQI - Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs¬

und Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck hat in ihrer Sitzung am 22. Juni 2018 den

Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 mit einer Bilanzsumme in

Höhe von 1.764.095,89 EUR in der von der Optimum Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Meiningen am 27. April 2018 testierten Fassung

festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 53.935,98 EUR und den

per 31.12.2017 erreichten Bilanzgewinn in Höhe von 222.531,79 EUR auf neue Rechnung

vorzutragen.

Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat

für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

2. Die Wirtschaftsprüfer haben den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des Lage¬

berichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 11.04.2019 bis

23.04.2019 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bemburg

(Saale), Zimmer 406, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur

Einsichtnahme ausgelegt.



BQI - Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs¬

und Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck

Prüfungsbericht

Jahresabschluss zum 31.12.2017

7 Wiedergabe des Bestätigungsvermerk

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„BQI - Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesell¬

sc aft mbH

Wir haben den Jahresabschluss -bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

sowie Anhang- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der BQI -

Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft mbH für das

Geschäftsjahr vo  1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die

Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vor¬

schriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der

Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellsc aft. Unsere Aufgabe ist es, auf der

Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht

abzugeben.

Wir haben die Jahresabschlussprüfung nach §317 HGB unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungs äßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu

planen und durchzufü ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die

Darstellung des durc  den Jahresabschluss unter Beac tung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentl ch auswirken, mit hinreichender

Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die

Kenntnisse über die Geschäftstät gkeit und über das wirtschaftliche und rechtlic e

Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen Ober mögliche Fehler berücksicht gt.

I  Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsiegungsbezogenen

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab¬

schluss und Lagebericht über iegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die

Prüfung umfasst d e Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der

wesentlichen Einsc ätzungen der Gesc äftsführung sowie die Würdigung der Gesa t¬

darstellung des Ja resabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung

eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen E nwendungen geführt.
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GESAS - Gesellschaft für Struktur- und

Arbeitsmarktförderung Salzland mbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2017

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht  er Jahresabschluss den gesetzlichen. Vorschriften und vermittelt unter

Beachtung der Grundsätze ordnungsm ßiger Buchführung ein den tats chlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklan   it dem Jahresabschluss, entspricht

den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der La e

der Gesellschaf  und stellt die Chancen und Risiken der zu ünftigen Entwicklung

zutreffend dar. 

Meiningen, den 27. April 2018

Optimum Treuhand GmbH

W rtschaftsprüfungs eseUschaft

Thdral SohIig

Wirt chaftsprüfer

'' i

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abwe chenden Form

einschließl ch der Übersetzung In andere Sprachen bedarf es zuvor unserer e  euten Stellungnahme, sofern hierbei

unser Bestätigungsvermerk zitiert wird.

14
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der Beteiligungsgesellschaft des

Salzlandkreises

GESAS - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH

Gemäß §133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der

derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der GESAS - Gesellschaft für Stru tur- und Arbeits¬

marktförderung Salzland mbH, Schönebeck (Elbe) hat in ihrer Sitzung am 22. Juni 2018
den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 mit einer Bilanzsumme

in Höhe von 604.660,24 EUR in der von der Optimum Treuhand GmbH Wirtschafts¬

prüfungsgesellschaft, Meiningen am 27. April 2018 testierten Fassung festgestellt und

beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.857,85 EUR und den per 31.12.2017

erreichten Bilanzverlust in Höhe von 28.212,79 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat

für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

2. Die Wirtschaftsprüfer haben den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des Lage¬

berichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 11.04.2019 bis

23.04.2019 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg

(Saale), Zimmer 406, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur

Einsichtnahme ausgelegt.



GESAS   Gesellschaft für Struktur- und

Arbeitsmar tförderung Salzland mbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zu  3 12.2017

7 Wiedergabe des Bestätigungsvermerk

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt

„GESAS   Gesellschaft für Struktur und Arbeitsmarktförderung Salzland mbH

Wir haben den Jahresabschluss  bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

sowie Anhang  unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der GESAS

- Gesellschaft für Struktur und Arbeitsmar tförderung Salzland mbH für das

Geschäftsjahr vo  1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die

Aufstellung des Jahresabschlusses nac  den deutschen handelsrechtlichen Vor¬

schriften und den ergänzenden Best mmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der

Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der

Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den

ahresabschluss unter Einbeziehung der Buchf hrung und Ober den Lagebericht

abzugeben.

Wir haben die  ahresabschlussprüfung nac  § 317 HGB unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgesteilten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die

Darstellung des durch den Ja resabschluss unter Beachtung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver ittelten Bildes der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender

Sicherheit er annt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die

Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das w rtschaftliche und rechtliche

Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab¬

schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die

Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der

wesentlichen Einschätzungen der Gesc äftsführung sowie die Würdigung der Gesa t¬

darstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung

eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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GESAS - Gesellschaft für Struktur- und

Arbeitsmarktförderung-Salzland mbH

Prüfungsbericht
Jahresabschluss zum 31.12.2017

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft.. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage

der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünft gen Entwicklung
±  .t _T U

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Passun  ab eichenden Form

einsc ließlich der Übersetzung In andere Sprachen bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei

unser Bestäti un svermerk zitiert wird.

14
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der mittelbaren Beteiligung des
Salzlandkreises

IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzentrum Schönebeck GmbH

(Tochtergesellschaft der BQI mbH - Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und

Innovationsgesellschaft mbH Schönebeck)

Gemäß §133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der

derzeit geltenden Fassung wird hiermit be annt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der IGZ INNO-LIFE - Innovations- und Gründerzentrum

Schönebeck GmbH hat in ihrer Sitzung am 22. Juni 2018 den Jahresabschluss für das

Geschäftsjahr 2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 9.778.403,32 EUR in der von der

Optimum Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Meiningen am 27. April 2018
testierten Fassung festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von

35.252,02 EUR und den per 31.12.2017 erreichten Bilanzgewinn in Höhe von

116.781,52 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat

für das Gesch ftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

2. Der Wirtschaftsprüfer hat den Jahresabschluss mit der anliegenden Bescheinigung

3. Der Jahresabschluss wird in der Zeit vom 11.04.2019 bis 23.04.2019 in der Verwaltung

des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale), Zimmer 406, Montag bis
Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und
Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt.

ale), den  «5.03.2019

versehen.

Bauer

Landrat



Jahresabschluss zum 31.12.2017 Blatt 22

IGZINNO-L1FE - Innovations- und Gründerz ntrum Sc önebeck GmbH, 392 8 Schönebeck (Elbe)

Besche nigung/Vermerk

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und

Veriustrechnung sow e Anhang - der IGZ INNO-LIFE - für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31.

Dezember 2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Be¬

sti  ungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auf¬

tragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Ja resabschlusses nach den deutschen han¬

delsrechtlichen Vorschriften- und  en ergänzenden Besti  ungen des Geseüschafts ertrags li gen in der

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterka mer zu den

Grundsätzen fü  die Erstellung von Jahresabschlüssen durc gefü rt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bi¬

lanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des

Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Meiningen, 27. April 2018

/
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 2017 der Beteiligungsgesellschaft des

Salzlandkreises

indigo innovationspark bernburg gmbh i.L.

Gemäß §133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der

derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der indigo innovationspark bernburg gmbh i. L. hat in

ihrer Sitzung am 27. August 2018 den Jahresabschluss der Gesellschaft für das

Geschäftsjahr 2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 239.875,61 EUR in der von der

Henschke und Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Halle

(Saale) am 11. Mai 2018 testierten Fassung festgestellt und beschlossen, den

Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.694,23 EUR der Kapitalrücklage zu entnehmen.

Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr

2017 Entlastung erteilt.

2. Der Wirtschaftsprüfer hat den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des Lage¬

berichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk

testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 11.04.2019 bis

23.04.2019 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg

(Saale), Zimmer 406, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur

Einsichtnahme ausgelegt.

Bernburg (Saale), den 20-03.2019



Indigo innpyatipnspark bemburg gmbh i L.
Bemburg (Saale)

Anlage- V

Seite 1

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und

Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den

Lagebericht derindi o innovationspark bemburg gmbh i.L. für das Geschäftsjahr vo 

01. April 2017 bis 31. Deze ber 20-17 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung

von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen

Vorschriften und den ergänzenden Best mmungen des Geseüschaftsvertrags liegen

n der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist

es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung e ne Beurteilung über den

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht

abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der

vom 'Institut der Wirtschaftsprüfer. (!DW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die

Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grunds tze

ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender

S cherheit erkannt werden. Be  der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die

Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche

Umfeld der Gesellschaft sowie die 'Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfun  werden die Wirksam eit des rechnungslegungsbezogenen

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung,

Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben

beurteilt • Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten

Bilanzierungsgrundsätze und der wesentl chen Einschätzungen der gesetzlichen

Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend

sichere Grundlage für unsere Beurte lung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft



Indigo Innovationspark bernburg.gmbh i.L
Bem urg [Saale)

Anlage V
Seite 2

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden-

Bestimmun en des Geselfschaffsvertrags und vermittelt unter Beachtung  er

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermö ens-, F nanz- und Ertragslage  er Gesellschaft. Der

Lagebericht steht in Einklang mit de  Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses-

Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder

Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form

bedarf es zu or unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermer 

zitiert oder auf unsere Prüfung h ngewtesen wird; auf § 328 HGB wird ver iesen.

Halle (Saale), den 11. Mai 2018

Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

,

W(   f \ v w
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Dipl.-Kfm. ochen Herisd ke   .-pL väcvwF' j
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Henschke und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der Beteiligungsgesellschaft des
Salzlandkreises

Ökologische Sanierungs- und Ent icklungsgesellschaft mbH Aschersleben

Gemäß §133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der

derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Geseilschafterversammlung der Ökologischen Sanierungs- und Entwicklungs¬

gesellschaft mbH Aschersleben hat in ihrer Sitzung am 22. Mai 2018 den

Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 mit einer Bilanzsumme in

Höhe von 705.104,43 EUR in der von der TAXON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, Zweigniederlassung Hettstedt, am 05. April 2018

testierten Fassung festgestellt und beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von

199.548,47 EUR in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat

für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

2. Die Wirtschaftsprüfer haben den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des Lage¬

berichtes abschließend mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungsvemnerk

testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 11.04.2019 bis

23.04.2019 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg

(Saale), Zimmer 406, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegt.

Bernburg (Saale), den *£0.03.2019

Bauer

Landrat
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G. WIEDERGABE DES UNEINGESCHRÄNKTEN BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss und

dem Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wie¬

d rgegeben wird:

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust¬

rechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lage¬

b richt der Ökologischen Sani rungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben, für das Geschäftsjahr vom 01. Ja¬

nuar bis 31. Dez  ber 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung

von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen hand lsr chtlichen

Vorschr ften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen

in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Auf¬

gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung e ne Beur-

: teilung über den Jahresabschluss un er Einbeziehung der Buchführung und

über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §317 HGB unter Beachtung

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund¬

sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü¬

fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die

sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver¬

mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsl ge wesentlich auswir¬

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü¬

fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und üb r

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld d r Gesellschaft sowie die Erwartun¬

gen über möglich  Fehler berücksichtigt. I  Rahmen der Prüfung werden die

Wirksa keit des rechnungsiegungsbezogenen internen Kontroilsystems sowi 

Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss'und Lagebericht

überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die

Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen

Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung  er Ges mt¬

darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auf¬

fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere

Beurteilung bild t.
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer  eurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt¬

nisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den

ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli¬

chen Verhältnissen entsprechend s Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags¬

lage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem

Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insge¬

sa t ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chan¬

cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Hettstedt,c05. April 2018
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Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 der mittelbaren Beteiligungsgesellschaft
des Salzlandkreises

ASL - Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

(Tochtergesellschaft der Ökologischen Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Aschersleben)

Gemäß §133 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der

derzeit geltenden Fassung wird hiermit bekannt gegeben:

1. Die Gesellschafterversammlung der ASL - Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau

GmbH hat in ihrer Sitzung am 22. Mai 2018 den Jahresabschluss der Gesellschaft für das

Geschäftsjahr 2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 65.155,81 EUR in der von der

TAXON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg,

Zweigniederlassung Hettstedt, am 05. April 2018 testierten Fassung festgestellt und

beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 3.329,58 EUR auf neue Rechnung

vorzutragen.

Zugleich hat die Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr

2017 Entlastung erteilt.

2. Die Wirtschaftsprüfer haben den vorgelegten Jahresabschluss einschließlich des

Lageberichtes mit dem anliegenden uneingeschränkten Bestätigungsver erk testiert.

3. Der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Zeit vom 11.04.2019 bis

23.04.2019 in der Verwaltung des Salzlandkreises, Karlsplatz 37 in 06406 Bemburg

(Saale), Zimmer 406, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr; Dienstag auch von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag auch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, öffentlich zur

Einsichtnahme ausgelegt.

Bernburg (Saale), den ,£?ö.03.2019



F. WIEDERGABE DES UNEINGESCHRÄNKTEN BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebn s unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss und

dem Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wie-

derge'geben wird:

„Wir haben den Jahres bschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust¬

rechnung sowie Anhang - unter E nbeziehung der Buchführung und den Lage¬

bericht der ASL-Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH, Aschers¬

ieben OT Wilsleben, für das Geschäftsjahr vo  01. Januar bis Bl. Dezember

2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und

Lagebericht nach den d utschen handelsrechtlichen Vorschriften und den er¬

gänzenden Regelungen i  Gesellschaftsvertrag l egen in der Verantwortung

der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der

Grundlag  der  on uns durch geführten Prüfung eine Beurteilung über d n J h¬

resabschluss unter Einbez ehung der Buchführung und über den Lagebericht

abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §317 HGB unter Beachtung

der vom Inst tut der W rtschaftsprüfer ODW) festgestellten deutsch n Grund¬

sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü¬

fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstö e, die

sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht v rmit¬

telten Bildes der Vermög ns-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken,

mit hinr ichender Sicherheit,  r annt werden. Bei d r Festl gung der Prü¬

fungshandlungen werden die Kenntnisse über di  Geschäftstätigkeit und über

das wirtschaftlich  und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartun¬

gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die

Wirksa keit des rechnungsl gungsbezog n n internen Kontrollsystems sowi 

Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht

überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die

Beurte lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen

Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung d r Gesamt¬

darst llung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffas¬

sung, dass unsere Prüfung eine  inreichend sichere Grundl ge für unsere Be¬

urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der be  der Prüfung gewonnenen Erk nnt¬

n sse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und ver¬

mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein

den tatsächl chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in E nklang mit dem

Jahresabschluss, entspricht den gesetzlich n Vorschriften, ver itt lt insg ¬

samt ein zutreffendes B ld von der Lage der Gesellsch ft und stellt die Chan¬

cen und Risiken der zu ünftigen Entw cklung zutreffend dar. 

Hettstedt, 05. April 201 8




